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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Kinder sind das köstlichste Gut eines Volkes,
so steht es in der Bayerischen Verfassung geschrie-
ben. Wir alle sind aufgerufen, diesen Leitsatz zu be-
herzigen und uns für das Wohl unserer Kinder einzu-
setzen. Dabei stehen das Erziehungsrecht und die Er-
ziehungspflicht der Eltern im Mittelpunkt. Wir als Ge-
meinde versuchen – im Rahmen unserer Möglichkei-
ten und in Zusammenarbeit mit kirchlichen und priva-
ten Initiativen – Eltern bei ihrer Erziehungsaufgabe vor
Ort zu unterstützen, soweit dies gewünscht wird. Kei-
nesfalls soll oder kann das gemeindliche Angebot die
Erziehung im Elternhaus ersetzen.

Um für die Kinderbetreuungseinrichtungen in unserer
Gemeinde eine Planungsgrundlage zu schaffen und
einen Überblick zu bekommen, welcher Betreuungs-
bedarf grundsätzlich besteht, hat die Gemeinde in den
vergangenen Jahren immer wieder entsprechende Er-
mittlungen durchgeführt. Erst im vergangenen Oktober
wurden diesbezüglich alle Eltern von Kindern zwischen
0 und 12 Jahren von der Gemeindeverwaltung ange-
schrieben. Erfreulicherweise beteiligten sich die betrof-
fenen Eltern sehr rege an dieser Umfrage. Fast 600
Fragebögen wurden ausgefüllt an die Gemeinde zu-
rückgeschickt, was immerhin einer Quote von über 50%
entspricht. Obwohl das Ergebnis der detaillierten Aus-
wertung noch nicht vorliegt, lässt sich jetzt schon fest-
stellen, dass das bestehende Betreuungsangebot
durchaus bedarfsgerecht erscheint. Derzeit stehen im
Gemeindegebiet 12 Krippenplätze, 225 Kindergarten-
plätze, davon 5 Integrationsplätze, und 35 Schulhort-
plätze zur Verfügung. Darüber hinaus erweitern sieben
Spiel- und Mutter-Kind-Gruppen, mehrere Tagespflege-
personen und die Mittagsbetreuung an den Schulen
dieses umfangreiche Angebot.

Aber bei all den Diskussionen um die Betreuung und
Erziehung unserer Kleinsten dürfen wir nicht die Be-
dürfnisse und Ansprüche anderer gesellschaftlicher
Gruppen aus dem Auge verlieren. Der hohe Lebens-
standard und die gute medizinische Versorgung tragen

Postwurfsendung an sämtliche Haushalte

dazu bei, dass die Le-
benserwartung erfreuli-
cherweise steigt und es
immer mehr Menschen
vergönnt ist gesund ein
hohes Alter zu erreichen.

Um dieser älter werden-
den Generation ein Le-
ben in gewohnter Umge-
bung und in Selbstbe-
stimmung gewährleisten
zu können, bedarf es
aber entsprechend an-
gepasster Betreuungs-
und Versorgungsmo-
delle. Selbstverständlich kommt auch hier den Fami-
lien eine zentrale Bedeutung zu. Aber dort, wo die fa-
miliäre Selbsthilfe an Ihre Grenzen stößt, sind private
Initiativen, Verbände und auch die öffentliche Hand auf-
gerufen unterstützend tätig zu werden, um den vielfälti-
gen Bedürfnissen gerecht werden zu können.

Dieses Thema darf auch aus kommunaler Sicht nicht
aus den Augen verloren werden, da der prozentuale
Anteil der älteren Generation wächst und hinreichende
Angebote nicht von heute auf morgen entstehen kön-
nen. Solidarität und Mitmenschlichkeit sind vonnöten,
um dieser gesellschaftlichen Herausforderung ange-
messen begegnen zu können.

In diesem Sinne wünsche ich ihnen und Ihren Familien
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen erfolgreichen
Start in ein neues Jahrzehnt.

Ihr

Otto Lederer
Erster Bürgermeister

Rathaus
Graf-Arco-Straße 18
83104 Tuntenhausen

Parteiverkehr:
Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr

Telefon: 08067 9070-0
Telefax: 08067 9070 55
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Auf Einladung des Staatlichen Bauamtes Rosenheim fand am 02.12.2009 im Kalteissaal Ostermünchen
eine Informationsveranstaltung zum Thema Ortsumfahrung Ostermünchen statt. Bereits in der Gemeinderats-
sitzung am 12.03.2009 wurde beschlossen, die Bürger aufzurufen, eigene Variantenvorschläge einzurei-
chen. Das Staatliche Bauamt hat diese Variantenvorschläge bis Mitte dieses Jahres gesammelt, auf Plau-
sibilität und Durchführbarkeit geprüft und in ihren wesentlichen Merkmalen im Lage- und Höhenplan nach
einschlägigen Regeln der Technik konstruiert sowie die möglichen Verknüpfungen modifiziert.
Insgesamt wurden 10 Vorschläge eingereicht, welche jetzt den Bürgern von Vertretern des Staatlichen
Bauamts Rosenheim vorgestellt wurden. Es waren knapp 80 interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie
Mitglieder des Gemeinderates anwesend.

Herr Baurat Reichl vom Staatlichen Bauamt gab einen kurzen Überblick über das gesamte notwendige
Verfahren bis zur Verwirklichung einer solchen Maßnahme. Unter anderem wies Herr Reichl darauf hin,
dass der Zeithorizont von der Anmeldung der Maßnahme bis zur Fertigstellung, je nach Einstufung im
Prüfungsverfahren zum Straßenausbauplan, durchaus mit 10 bis 20 Jahren und mehr angesetzt werden
kann. Herr Bauer, welcher für die technische Planung verantwortlich ist, sowie seine Mitarbeiterin, Frau
Hasenknopf, stellten die geprüften Varianten vor. Aufgrund von bestimmten Ausschlusskriterien blieben
abschließend noch 3 durchführbare Varianten (V2a, V2b und V5) übrig. Diese Varianten sind im nebenste-
henden Luftbild erkenntlich.

Der Gemeinderat wird voraussichtlich in der Sitzung am 14.01.2010 entscheiden, welche der verbleiben-
den 3 Varianten zum Ausbauplan angemeldet werden soll. Die Anmeldung muss noch bis Ende Januar
vom Staatlichen Bauamt bei der Bayerischen Staatsregierung vorgelegt werden. Im Zuge der Prüfung des
Ausbauplanes werden dann dieses und weitere Projekte aus ganz Bayern einer Kosten-/Nutzen-Analyse
unterzogen und anhand eines Bewertungsmaßstabes hinsichtlich der Bauwürdigkeit und Dringlichkeit ein-
gestuft. Sollte die von der Gemeinde Tuntenhausen eingereichte Variante für vordringlich eingestuft wer-
den, könnte die Maßnahme unter günstigen Voraussetzungen bis in etwa 10 – 15 Jahren verwirklicht
werden.

Sämtliche Variantenvorschläge und die Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes können bei der Gemein-
de Tuntenhausen, Graf-Arco-Straße 18, 83104 Tuntenhausen (Zimmer 06, Tel. 08067/9070-15, Herr
Krichbaumer) eingesehen oder im Internet unter www.tuntenhausen.de auch heruntergeladen werden.

Sofern Sie zu den vorgestellten Varianten oder zum Verfahren detaillierte Informationen benötigen, können
Sie diese beim Staatlichen Bauamt Rosenheim, Greiderer Straße 6, 83022 Rosenheim (Telefon 08031/
394-2131, Herr Bauer) persönlich oder telefonisch einholen.

Ortsumfahrung Ostermünchen – Variantenvorstellung des Staatlichen
Bauamtes Rosenheim am 02.12.2009 in Ostermünchen
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Bereits im letzten Infobrief im Juni berichteten wir
vom Baubeginn und -fortschritt unseres Gemein-
schaftsprojektes mit dem Wasserbeschaffungs-
verband Schönau-Biberg zur Erweiterung des
gemeindlichen Trinkwasserhochbehälters. Inzwi-
schen steht einer Inbetriebnahme der beiden neu-
en Behälterkammern noch in diesem Jahr nichts
mehr im Wege. In enger Zusammenarbeit mit Herrn
Dipl.-Ing. Mader vom Ingenieurbüro Dippold und
Gerold, den beteiligten Firmen, dem WBV Schön-
au-Biberg und der Gemeinde konnte die Baumaß-

nahme zügig vollendet werden. Das Bauwerk ist, abgesehen von kleinen Restarbeiten, bereits seit einigen
Wochen fertig gestellt und mit Erdreich bedeckt. Die Innenausbauarbeiten (Rohr-Installationen) sind gera-
de abgeschlossen, so dass die neuen Wasserkammern mit je 700 m3 Inhalt befüllt werden können. Ledig-
lich bei der Elektrotechnik und der Steuerung (Fernwirkanlage) sind noch Arbeiten zu erledigen. Trotzdem
ist bereits jetzt ein uneingeschränkter Betrieb möglich.

Die Baukosten für die Maßnahme werden etwa 700.000,— 1 brutto zuzüglich Nebenkosten betragen. Der
WBV Schönau-Biberg beteiligt sich hieran anteilig und kann dadurch etwa 1/3 des neuen Volumens nut-
zen. Generell soll der Behälter jedoch gemeinsam genutzt werden. Technisch gesehen besteht aber jeder-
zeit die Möglichkeit, beide Versorgungen getrennt voneinander betreiben zu können.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten, wie dem Wasserbeschaffungsverband Schönau
Biberg, dem Gemeinderat, den benachbarten Grundeigentümern, dem Ingenieurbüro, sowie den Firmen
für den reibungslosen Ablauf dieser Maßnahme bedanken. Es ist schön, wenn auch bei so großen Projek-
ten alle an einem Strang ziehen und hierdurch ein weiterer Schritt zum Wohle unserer Daseinsvorsorge
geleistet werden kann.

Erweiterung des Trinkwasserhochbehälters nördlich von Schönau
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Im vergangenen Juni starteten wir im Infobrief eine Umfrage zur Breitbandversorgung im Gemeindegebiet.
Es wurden insgesamt 147 Fragebögen ausgefüllt zurückgegeben, dies entspricht einer Rücklaufquote von
ca. 5,4 %.

Aus der nachfolgenden Tabelle können Sie das Ergebnis für den gesamten Gemeindebereich ersehen.

  Nutzer Meldungen Unterversorgt (<1MBit) Erhöhter Bedarf (>3MBit)

  Unternehmen 18 12 12

  Landwirtschaftliche Betriebe 3 3 2

  Öffentliche Einrichtungen 5 4 4

  Haushalte 121 69 –

Zudem erfasst das Landratsamt Rosenheim die für eine mögliche Breitbandnutzung vorhandene Infrastruk-
tur im Kreisgebiet. Diese Untersuchung wird derzeit durchgeführt. Ergebnisse sind voraussichtlich erst im
Frühjahr 2010 zu erwarten. Mit diesen Resultaten können dann die weiteren Schritte geplant werden.

Breitbandversorgung im Gemeindegebiet

Bisher existierten  im Landkreis Rosenheim neben einigen kleinen touristischen Interessenszusammenschlüssen
die zwei größeren Tourismusverbände KTV Wendelstein und Chiemsee e.V. 23 Gemeinden des Landkreises
waren gar nicht touristisch organisiert. Daher wurde auf Anregung des Landkreises Rosenheim ein neuer
Tourismusverband gegründet, dem sich mittlerweile alle Landkreisgemeinden angeschlossen haben. Er nimmt
am 01.01.2010 seine Arbeit auf und ersetzt die bisher vorhandenen Verbände. Diese Neugründung hat das Ziel
ein Tourismuskonzept zu entwickeln, von dem alle Verbandsmitglieder im Rahmen ihrer Möglichkeiten profitie-
ren. Schließlich ist der Tourismus ein wichtiger Teil der Wirtschaftsstruktur des Landkreises Rosenheim und
sorgt für Arbeitsplätze und Einkommen. Davon profitieren auch die nicht-klassischen Tourismusorte.

Gemeinde wird Mitglied in neuem Tourismusverband
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Schulhaussanierung Ostermünchen im Zuge des Konjunkturpaketes II
der Bundesregierung

Die Umsetzung des Konjunkturprogramms
II der Bundesregierung schreitet in der Ge-
meinde Tuntenhausen mit den energeti-
schen Sanierungsarbeiten an der Grund-
schule Ostermünchen zügig voran. Erfreu-
licherweise wurde diese Maßnahme aus
mehreren im März dieses Jahres eingereich-
ten Projekten durch die Regierung von Ober-
bayern Anfang Mai in das Konjunkturpro-
gramm aufgenommen. Die Gemeinde ergriff
sogleich die Initiative und begann mit der
Planung und Ausführung der notwendigen
Arbeiten. Bereits Ende August konnte da-
her gestartet werden. Inzwischen ist die
Außenfassade einschließlich der Keller-
wände gedämmt, die Fenster erneuert und
das Dach saniert, wobei letztere Arbeiten
sowie einige Sanierungsarbeiten im Innern

des Schulhauses gleichzeitig im Zuge einer Generalsanierung durchgeführt werden. Der Anstrich am Schul-
haus ist ebenfalls inzwischen angebracht, so dass die Außenansicht des Schulhauses bereits in neuem
Glanz erstrahlt.

Als besondere Herausforderung stellten sich anfänglich die Aufgrabungen im Sockel- bzw. Kellerbereich
dar, da hier die Ablaufrohre der Regenentwässerung gebrochen bzw. verstopft waren. Ferner traten alte
Betonbauwerke, wie die ehemalige Klärgrube, zu Tage. Es mussten kurzerhand neue Leitungen verlegt
und zusätzliche Tiefbauarbeiten durchgeführt werden. Im gesamten Sanierungskonzept wurden aus recht-
lichen Gründen zudem Einrichtungen des Brandschutzes, z.B. der Einbau eines 2. Rettungsweges, erfor-
derlich. Auch technisch soll das Schulhaus moderat angepasst werden. Vor allem ist geplant, das Gebäude
zukünftig über die bestehende Hackschnitzelheizung der Hauptschule zu heizen. Dies erspart später Heiz-
kosten und verbessert die Ökobilanz des gesamten Projektes. Ebenfalls ist die veraltete Elektrotechnik
komplett zu erneuern. Insgesamt soll dem alten Schulhaus aber sein nostalgischer Charakter erhalten
bleiben.

Die notwendige Erneuerung der Elektroverteilung, die Umbauarbeiten an der Heizung mit Anschluss an
die Hackschnitzelheizung der Hauptschule sowie die Arbeiten am gesetzlich geforderten Brandschutz
(Trockenbau) laufen derzeit. Da der Gemeinderat zwischenzeitlich auch entschieden hat, dass zur energie-
sparenden Belüftung der Klassenräume eine mechanische Lüftungsanlage eingebaut werden soll, ver-
schiebt sich die ursprünglich für Ende dieses Jahres geplante Fertigstellung voraussichtlich um 2 – 3
Monate. Vor Einbau der Lüftungsrohre können die erforderlichen Arbeiten im Gebäudeinneren nicht fortge-
setzt und fertig gestellt werden. Aufgrund der sehr kurzen Anlaufphase des Projektes ist jedoch auch eine
Fertigstellung bis zum Frühjahr 2010 nach unserer Auffassung eine ordentliche Leistung. Zumindest hat
die Gemeinde Tuntenhausen zur Umsetzung des Konjunkturprogramms II sein Möglichstes auch hinsicht-
lich der zeitlichen Abwicklung getan, zumal zusätzlich zur energetischen Sanierung gleich noch weitere
Sanierungsmaßnahmen ergriffen wurden.

Die Kosten für die energetische Sanierung in Höhe von etwa 360.000,– 1 werden über das Konjunktur-
programm II mit 87,5 % bezuschusst. Die Ausgaben für weitere Sanierungsarbeiten in Höhe von etwa
400.000,– 1 werden voraussichtlich über ein Programm des Freistaates Bayern zu Generalsanierungen
von Schulgebäuden mit etwa 40 % bezuschusst. In diesen insgesamt 760.000,– 1 sind die Sanierungs-
kosten für das Wohnhaus nicht enthalten.

Insgesamt leistet die Gemeinde Tuntenhausen hier mit Unterstützung der Bundesregierung und des
Freistaats einen weiteren wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Aber auch die Unterrichtsbedingungen für
unsere Grundschüler erfahren aufgrund der engen Abstimmung mit Schulleitung und Lehrer eine deutliche
Verbesserung.
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Nachfolgend möchten wir Sie über die jährlichen Fälligkeiten für die verschiedenen gemeindlichen Steuern
und Gebühren informieren. Falls Sie uns noch keine Einzugsermächtigung erteilt haben, vergessen Sie
bitte nicht, die festgesetzten Beträge rechtzeitig zum Fälligkeitstermin zu überweisen. Ein Formular zur
Erteilung einer Einzugsermächtigung erhalten Sie entweder im Rathaus während der üblichen Öffnungs-
zeiten oder im Internet auf der Seite  http://www.tuntenhausen.de.

Grundsteuer A und B
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Jahres

Abfallentsorgungsgebühren
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Jahres

Gewerbesteuer
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Jahres

Hundesteuer
01.05. des Jahres

Wasserverbrauchsgebühren
15.02., 15.05., 15.08. und im Nov./Dez. des Jahres

Kanalbenutzungsgebühren
15.02., 15.05., 15.08. und im Nov./Dez. des Jahres

Abwasserabgabe
1 Monat nach Bescheidzustellung

Bitte beachten Sie, dass z. B. bei der Hundesteuer nicht jedes Jahr ein neuer Bescheid zugesandt
wird. Die Angaben im letzten schriftlichen Bescheid behalten dann ihre Gültigkeit.

Abgabefälligkeiten

Vormittag: Nachmittag:

Montag        —— 14 bis 18 Uhr

Donnerstag: 10 bis 12 Uhr        ——

Freitag: 10 bis 12 Uhr 14 bis 18 Uhr

Samstag:   9 bis 12 Uhr

Öffnungszeiten Sammelstelle
Gemeinde Tuntenhausen

für Wertstoffe, pflanzliche Rückstände
und Problemabfälle

Grüngutabgabe
ist außerhalb dieser Öffnungszeiten auch bei der
Landkreis-Kompostieranlage in Bruckmühl, zur
Kieslände 8, möglich.
(Kosten:1 cbm kostenlos, jed. weitere cbm 7,50 1).

Öffnungszeiten:Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr
und 13 bis 17 Uhr,
ab 01.04. auch Samstag 9 bis 13 Uhr
(evtl. früher,  tel. Anfrage unter 08062/79497)

Rückfragen beantwortet Ihnen gerne
Herr Hörauf unter Telefon 08067�9070-29


